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(Übersetzung)

Wiener Konvention 
über die Vertretung von Staaten -

in ihren Beziehungen mit internationalen Organisationen 
universellen Charakters

Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention,
In der Erkenntnis der immer bedeutenderen Rolle der mul

tilateralen Diplomatie in den Beziehungen zwischen den 
Staaten sowie der Verantwortlichkeiten der Vereinten Natio
nen, ihrer Spezialorganisationen und der anderen internatio
nalen Organisationen universellen Charakters innerhalb der 
internationalen Gemeinschaft;

Eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Ver
einten Nationen bezüglich der souveränen Gleichheit der Staa
ten, der Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit sowie der Förderung freundschaftlicher Beziehun
gen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten;

Unter Hinweis auf das Werk der Kodifizierung und Weiter
entwicklung des auf die bilateralen Beziehungen zwischen 
den Staaten anwendbaren Völkerrechts, das mit der Wiener 

.Konvention über diplomatische Beziehungen von 1961, der 
Wiener Konvention über konsularische Beziehungen von 1963 
und der Konvention über Sondermissionen von J969 voll
bracht wurde;

In der Überzeugung, daß eine internationale Konvention 
über die Vertretung von Staaten in ihren Beziehungen mit 
internationalen Organisationen universellen Charakters zur 
Förderung freundschaftlicher Beziehungen und der Zusam
menarbeit zwischen den Staaten, ungeachtet ihrer politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Systeme, beitragen würde;

Unter Hinweis auf die Bestimmungen des Artikels 105 der 
Charta der Vereinten Nationen;

In der Erkenntnis, daß die in dieser Konvention enthalte
nen Privilegien und Immunitäten nicht dem Zweck dienen, 
einzelne Personen zu bevorzugen, sondern die wirksame 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Verbindung mit Organisa
tionen und Konferenzen zu gewährleisten;

Unter Berücksichtigung der Konvention über die Privilegien 
und Immunitäten der Vereinten Nationen von 1946, der Kon
vention über die Privilegien und Immunitäten der Spezialor
ganisationen von 1947 und anderer zwischen Staaten sowie 
zwischen Staaten und internationalen Organisationen in Kraft 
befindlicher Abkommen;

Bekräftigend, daß die Regeln des Völkergewohnheitsrechts 
auch weiterhin für alle Fragen gelten sollen, die nicht aus
drücklich in dieser Konvention geregelt sind;

Haben folgendes vereinbart:

TEIL I

EINLEITUNG

A r t i k e l  1 
Verwendung von Begriffen

(1) Für die Zwecke dieser Konvention haben die nachste
henden Begriffe folgende Bedeutung: 1

1. „internationale Organisation“ bedeutet eine zwischen
staatliche Organisation;

2. „internationale Organisationen universellen Charakters“ 
sind die Vereinten Nationen, ihre Spezialorganisationen,

die Internationale Atomenergieorganisation und jede 
ähnliche Organisation, deren Zusammensetzung und Ver
antwortlichkeiten weltweiten Charakter haben;

3. „Organisation“ bezeichnet die betreffende internationale 
Organisation;

4. „Organ“ bedeutet:
a) ein Haupt- oder Unterorgan einer internationalen Or

ganisation oder
b) eine Kommission, einen Ausschuß oder eine Unter

gruppe eines solchen Organs,
in denen Staaten Mitglied sind;

5. „Konferenz“ bedeutet eine Staatenkonferenz, die von 
einer internationalen Organisation einberufen oder unter 
ihrer Schirmherrschaft abgehalten wird;

6. „Mission“ bezeichnet die ständige Mission bzw. die stän- 
* dige Beobachtermission;
7. „ständige Mission“ bedeutet eine Mission ständigen Cha

rakters, die ein Mitgliedstaat einer internationalen Or
ganisation entsandt hat, um ihn bei dieser zu vertreten;

8. „ständige Beobachtermission“ bedeutet eine Mission stän
digen Charakters, die ein Nichtmitgliedstaat einer inter
nationalen Organisation entsandt hat, um ihn bei dieser 
zu vertreten;

9. „Delegation“ bezeichnet die Delegation in einem Organ 
bzw. die Delegation auf einer Konferenz;

10. „Delegation' in einem Organ“ bedeutet die Delegation, 
die ein Staat entsandt hat, um in seinem Auftrag an den 
Beratungen des Organs teilzunehmen;

11. „Delegation auf einer Konferenz“ bedeutet die Delega
tion, die ein Staat entsandt hat, um in seinem Auftrag an 
der Konferenz teilzunehmen;

12. „Beobachterdelegation“ bezeichnet die Beobachterdelega
tion in einem Organ bzw. die Beobachterdelegation auf 
einer Konferenz;

13. „Beobachterdelegation in einem Organ“ bedeutet die 
Delegation, die ein Staat entsandt hat, um in seinem Auf
trag als Beobachter an den Beratungen des Organs teil
zunehmen ;

14. „Beobachterdelegation auf einer Konferenz“ bedeutet die 
Delegation, die ein Staat entsandt hat, um in seinem Auf
trag als Beobachter an den Beratungen der Konferenz 
teilzunehmen;

15. „Gaststaat“ ist der Staat, auf dessen Territorium
a) die Organisation ihren Sitz oder ein Büro hat oder
b) eine Tagung eines Organs oder einer Konferenz abge

halten wird;
16. „Entsendestaat“ ist der Staat, der

a) eine Mission bei der Organisation an ihrem Sitz oder 
zu einem Büro der Organisation oder

b) eine Delegation in ein Organ oder eine Delegation zu 
einer Konferenz oder

c) eine Beobachterdelegation in ein Organ oder eine Be
obachterdelegation zu einer Konferenz

entsendet;
17. „Leiter der Mission“ bezeichnet den ständigen Vertreter 

bzw. den ständigen Beobachter;


